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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Da mit der Verbesserung der informationellen Selbstbestimmung das zentrale Anliegen
der beiden parlamentarischen Initiativen Vischer (gp, ZH; Pa.Iv. 14.413) und Derder (fdp,
VD; Pa.Iv. 14.434) voraussichtlich im Zuge der Totalrevision des Datenschutzgesetzes
umgesetzt werden soll, verzichtete die zuständige SPK-NR vorerst auf eine eigene
gesetzgeberische Tätigkeit. Sie wollte zuerst die Botschaft des Bundesrates zum
Datenschutzgesetz abwarten. Im August 2017 musste die Kommission nun entscheiden,
was mit den zwei Jahre zuvor gutgeheissenen Vorstössen geschehen soll. Die mit
Stichentscheid des Präsidenten Heinz Brand (svp, GR) äusserst knapp zustande
gekommene Kommissionsmehrheit plädierte für eine zweijährige Fristverlängerung bei
beiden Vorstössen. Die SPK-NR werde als zuständige Kommission für Datenschutz auch
das Datenschutzgesetz vorberaten und damit die Möglichkeit haben, allenfalls nicht
berücksichtigte Forderungen der Initiativen als Anträge einzubringen. Danach könnten
die beiden Initiativen abgeschrieben werden. Anstelle der Fristverlängerung beantragte
die Kommissionsminderheit die Abschreibung der beiden Vorstösse, da Art. 13 BV
(Schutz der Privatsphäre) bereits den Schutz der persönlichen Daten umfasse, womit
die Initiativen obsolet seien. Diese Argumentation von Minderheitssprecher Philippe
Nantermod (fdp, VS) überzeugte in der Herbstsession 2017 auch die Mehrheit im
Nationalrat: Mit 118 zu 76 Stimmen sprach sich die grosse Kammer für Abschreiben der
beiden parlamentarischen Initiativen aus. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.09.2017
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

In der Sommersession 2018 nahmen die Räte den Geschäftsbericht des
Bundesgerichtes 2017 zur Kenntnis. Die Kommissionssprecherinnen und -sprecher –
im Ständerat Hans Stöckli (sp, BE) und im Nationalrat Corina Eichenberger-Walther
(fdp, AG) sowie Philippe Nantermod (fdp, VS) – hoben verschiedene Elemente des
Berichts hervor. So wurde etwa die Einführung des elektronischen Gerichtsdossiers
nach «einem harzigen Start» (Stöckli) oder der rege Austausch von Bundesrichterinnen
und Bundesrichtern mit Kolleginnen und Kollegen am Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) erwähnt, wobei man habe erwirken wollen, dass letzterer
weniger stark ins nationale Recht eingreife. Stark hervorgehoben wurde freilich
insbesondere, dass 2017 mit total 8’029 Fällen erneut ein Rekordjahr war (2016: 7'743),
wobei die Zunahme vor allem bei der strafrechtlichen und der Ersten öffentlich-
rechtlichen Abteilung zu verzeichnen war. Sie stehe auch in Verbindung mit dem in der
Strafprozessordnung installierten Ausbau der Verteidigungsrechte im
Staatsanwaltsmodell, das einen grösseren Spielraum für die Anfechtung von
Entscheiden erlaube. Die Anzahl erledigter Fälle (7'782; 2016: 7'811) und die
durchschnittliche Verfahrensdauer (144 Tage; 2016: 140 Tage) entsprechen den Werten
des Vorjahres. Es wurde betont, dass diese Zahlen eine Zielverfehlung anzeigten: Die
Totalrevision des Bundesgerichtsgesetzes, die nun seit 12 Jahren in Kraft sei, hätte die
Entlastung der Gerichte bewirken sollen, was aber klar nicht erreicht worden sei. Die
anstehende Teilrevision dieses Gesetzes sei deshalb wichtig. Dies sehe auch das
Bundesgericht selber so, wie dessen Vizepräsidentin Martha Niquille in der
ständerätlichen Debatte betonte: Es brauche unbedingt eine Entlastung, wenn die
Qualität der Rechtsprechung gewahrt werden solle. Man sei im Prinzip mit der Vorlage,
wie sie jetzt bereits vorliege, einverstanden – so die Vizepräsidentin weiter. Allerdings
warnte sie vor der Idee der subsidiären Verfassungsbeschwerde. Dieses
Auffangrechtsmittel sei eher eine Zusatzbelastung und die Erfolgsquote sei derart
bescheiden – von den 427 im Jahr 2017 eingegangenen subsidiären
Verfassungsbeschwerden seien lediglich 8 gestützt worden –, dass man es getrost
streichen könne. Auch Ulrich Meyer, der Präsident des Bundesgerichtes, der in der
nationalrätlichen Debatte zugegen war, verwies auf die Bedeutung der Revision. Zwar
könne man dank grosser interner Flexibilität und Zu- und Umteilungen von Fällen auf
andere Abteilungen die Arbeitslast einigermassen bewältigen, dieses Vorgehen sei aber
auf Dauer nicht möglich. 
Beim Bundesverwaltungsgericht war die Anzahl neuer Fälle (7’365) im Vergleich zum
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Vorjahr (8102) etwas zurückgegangen; allerdings seien auch etwas weniger Fälle
abgeschlossen worden (7'385; 2016: 7’517) womit sich auch die Erledigungsdauer von
212 auf 268 Tage erhöht habe. Die Zunahme sei vor allem der komplexer werdenden
Fälle im Kartell- und Wettbewerbsrecht geschuldet. Erfreulich sei hingegen, dass dank
der temporären Aufstockung der Richterstellen im Asylbereich die dortigen Rückstände
abgebaut werden könnten. 
Im Geschäftsbericht des Bundesstrafgerichtes wurde ausgewiesen, dass mehr Fälle
erledigt werden konnten (852; 2016: 787) als eingegangen waren (805; 2016: 901). 
Das Bundespatentgericht schliesslich hatte 34 neue Fälle zu verzeichnen (2016: 27) und
konnte 2017 deren 24 erledigen (2016: 24). 
Die Kommissionssprecherin und die Kommissionssprecher betonten, dass
verschiedene Umfragen unter Anwälten und Prozessparteien gezeigt hätten, dass man
mit der Arbeit der verschiedenen Gerichte sehr zufrieden sei. Die Schweiz habe eine
«gut funktionierende Gerichtsbarkeit» (Stöckli); die «Zusammenarbeit und der
Betrieb» liefen gut (Eichenberger-Walther).   
Der Geschäftsbericht wurde von beiden Kammern zur Kenntnis genommen und mit
Annahme des Bundesbeschlusses über den Geschäftsbericht des Bundesgerichtes für
das Jahr 2017 genehmigt. 2

In der Sommersession 2019 nahmen die Räte den Geschäftsbericht des
Bundesgerichtes 2018 zur Kenntnis und stimmten dem entsprechenden
Bundesbeschluss stillschweigend zu. Die Berichterstatterin und die beiden
Berichterstatter der Subkommissionen Gerichte/Bundesanwaltschaft der GPK beider
Räte – Corina Eichenberger-Walther (fdp, AG) und Philippe Nantermod (fdp, VS) für den
Nationalrat sowie Beat Rieder (cvp, VS) für den Ständerat – hoben die wichtigsten
Kennzahlen aus dem Bericht hervor. 
38 Bundesrichterinnen und Bundesrichter, 153 Bundesgerichtsschreiberinnen und
-schreiber sowie das Gerichtspersonal hätten am Bundesgericht im Jahr 2018 den
neuen Rekord von total 8'040 Fällen erledigt (2017: 8'029). Erfreulich sei, dass die Zahl
der erledigten Fälle die Zahl der neuen Fälle übersteige. Ende 2018 harrten noch 2'761
Geschäfte ihrer Erledigung. Im Schnitt nahm die Erledigung eines Falls 145 Tage in
Anspruch (2017: 144 Tage). Von Bedeutung sei 2018 das Bundesgerichtsgesetz sowie das
Projekt «elektronisches Gerichtsdossier» gewesen. Mit dem «Gever» für die
Gerichtsverwaltung, dem «E-Dossier» für die Gerichtspersonen im Bundesgericht
sowie mit «Justitia 4.0» für die Gerichte der ganzen Schweiz werden elektronische
Zugriffe auf Gerichtsakten geschaffen, womit die Arbeit erleichtert und effizienter
werde. Die Zusammenarbeit des BGer mit den erstinstanzlichen Gerichten verlaufe gut.
Auch über diese erstinstanzlichen Gerichte, über die das BGer die Oberaufsicht ausübt,
wurde berichtet:
Im Bundesstrafgericht waren im Berichtjahr total 789 Fälle erledigt worden und 776 neu
eingegangen. Im Schnitt dauerte die Erledigung eines Falls 173 Tage in der Straf- und 98
Tage in der Beschwerdekammer. Probleme bereiteten dem BStGer die unregelmässigen
Eingänge in den verschiedenen Landessprachen. Die Arbeiten für die neu geschaffene
Berufungskammer seien zudem stark unterschätzt worden. Die Aufstockung der
Ressourcen in der Wintersession, die in einer eigentlichen Hauruck-Übung gesprochen
worden war, habe nur einen Teil des Problems gelöst. In einer Aussprache mit den
Verantwortlichen habe sich das Jahr 2023 als frühstmöglicher Termin für den Bezug der
Räumlichkeiten für die Berufungskammer ergeben. Hier müsse also dringend eine
Übergangslösung gefunden werden – ein Punkt, der in der kleinen Kammer zu
Diskussionen Anlass gab. Didier Berberat (sp, NE), Mitglied der GK, wies darauf hin, dass
der Kanton Tessin hier endlich seine Hausaufgaben machen müsse. 
Auch im Bundesverwaltungsgericht konnten mehr Fälle erledigt werden (7'603; 2017:
7'385) als neu eingegangen waren (7'468; 2017: 7’365). Im Schnitt nahm die Erledigung
eines Falls 284 Tage in Anspruch; leider nehme diese Zahl kontinuierlich zu und sei von
212 Tagen im Jahr 2016 innert zwei Jahren um über 70 Tage gestiegen, berichtete Beat
Rieder im Ständerat. Auffällig sei die höhere Zahl an Eingängen im Kartellrecht, die
umfangreiche und komplexe Verfahren nach sich zögen. Auch die Asylfälle seien
aufwändiger geworden, was die längere Dauer zu erklären vermöge.
Das Bundespatentgericht schliesslich erledigte gleich viele Fälle (29; 2017: 24), wie neu
eingegangen waren (29; 2017: 34). Mit den 3.6 Richterstellen dauert die Erledigung eines
Falles 143 (summarische Verfahren)  bzw.  438 Tage (ordentliche Verfahren), wobei die
Dauer bei den ordentlichen Verfahren stark gesenkt werden konnte (2017: 541 Tage). 
Ulrich Meyer, der Präsident des Bundesgerichts, ergänzte die Kommissionsangaben im
Nationalrat mit dem Hinweis, dass er zwar stolz sei, einen Bericht mit schwarzen Zahlen
abliefern zu können, dass aber rund 80 Prozent der 8'000 erwähnten Fälle die
Tatsachen- und nicht die Rechtsebene betreffen. Die eidgenössischen Gerichte seien
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zur «Urteilsfabrik» geworden, was kein idealer Zustand sei. Er hoffe deshalb auf die
laufende Revision des Bundesgerichtsgesetzes. 3

In der Herbstsession wurde der Geschäftsbericht des Bundesgerichts 2019 von den
Räten zur Kenntnis genommen und gutgeheissen. Die Sprecherin und der Sprecher der
GPK und der Subkommissionen Gerichte – Manuela Weichelt-Picard (al, ZG) und
Philippe Nantermod (fdp, VS) – empfahlen dem Nationalrat, den Bericht zu genehmigen,
und fassten die wichtigsten Elemente zusammen. 
Die Geschäftslast sei – vor allem in der strafrechtlichen, der zweiten zivilrechtlichen
und den beiden öffentlich-rechtlichen Abteilungen – nach wie vor sehr hoch, habe aber
trotz Pensionierung und Ersatz von 6 von 38 ordentlichen Bundesrichterinnen und
Bundesrichtern im Verlauf des Berichtjahres bewältigt werden können. Insgesamt seien
7'937 Fälle behandelt worden (2018: 8'041). Die Personalstrategie sei angepasst worden
und man habe noch vor Corona Home-Office für die Gerichtsschreibenden eingeführt
sowie mit der Beteiligung an einer Institution mit Krippenplätzen für eine bessere
Vereinbarkeit von Beruf und Familie gesorgt. 
Die Digitalisierung schreite auch im Rahmen des Projekts «Justitia 4.0» voran, wenn
auch nicht so rasch wie gewünscht. 2019 sei die Revision des Bundesgerichtsgesetzes
zwar gescheitert, Bundesgerichtspräsident Ulrich Meyer (sp) ersuche die Räte aber, die
nicht strittigen Punkte aus der Revision möglichst rasch wieder aufzunehmen.
Weichelt-Picard berichtete auch über die Aufsichtsaufgaben, welche das
Bundesgericht gegenüber den anderen eidgenössischen Gerichten hat. Das
Bundesgericht sei 2019 gebeten worden, die Probleme beim Bundesstrafgericht zu
untersuchen. In den Medien waren Führungsschwäche und Mobbing vermutet worden.
Der Bundesgerichtspräsident habe sich zuerst zwar noch verhalten optimistisch zur
Lage am Bundesstrafgericht geäussert, allerdings seien Ende 2019 neue Vorwürfe
aufgetaucht, denen das Bundesgericht nun zusätzlich nachgehen müsse. Der
Nationalrat nahm den Bundesbeschluss über den Geschäftsbericht in der Folge
diskussionslos an.

Der Ständerat verspürte grössere Lust zur Diskussion über den Bericht. Carlo
Sommaruga (sp, GE) erinnerte daran, dass der Jahresbericht des Bundesgerichts in der
Regel im ersten Semester und nicht erst drei Monate vor Ende des Jahres debattiert
werde. Covid-19 habe aber nun zu dieser Verschiebung geführt und er behalte sich
deshalb vor, neben seinem Bericht für die Kommission auch ein paar Bemerkungen zu
aktuellen Ereignissen einfliessen zu lassen. Auch er ging auf die Fallzahlen ein: 2019
seien 7'884 neue Fälle ans Bundesgericht gelangt, 86 mehr als im Vorjahr. Die Zahl
pendenter Fälle habe im Vergleich zum Vorjahr hingegen marginal abgenommen. Im
Schnitt habe die Zeit für die Erledigung eines Falls 140 Tage betragen. 
Sommaruga hob aus dem Bericht weiter hervor, dass die Berufungskammer des
Bundesstrafgerichts noch immer nicht in einem anderen Gebäude untergebracht sei,
wie dies eigentlich geplant gewesen war. 
Das Bundesverwaltungsgericht habe 2019 mit 6'965 neuen Fällen ebenfalls eine hohe
Geschäftslast gehabt, führte Sommaruga weiter aus; mit 7'157 erledigten Prozessen und
einer Verringerung der Dauer eines Falls (von 2018 durchschnittlich 284 auf 264 Tage)
hätten die Pendenzen aber abgebaut werden können. 
Auch im Ständerat war die Untersuchung der Vorkommnisse beim Bundesstrafgericht
Thema. Leider – so Sommaruga – sei der Untersuchungsbericht gleichzeitig bei der GPK
und bei der Presse gelandet, was viel Ärger ausgelöst habe. Die Geschichte sei aber
noch nicht zu Ende. 
In der Folge nahm Bundesgerichtspräsident Ulrich Meyer als Gast der kleinen Kammer
Stellung zu diesem «Fall Bellinzona». Man habe bereits im Januar 2020 mit der
Untersuchung begonnen und dann den Abschlussbericht im April 2020 gleichzeitig im
Internet aufgeschaltet und der GPK abgegeben. Dies entspreche der eigenen Praxis und
sei mit der Subkommission Gerichte abgesprochen gewesen. Nach acht Jahren
Tätigkeit in der Aufsichtsbehörde des Bundesgerichts wolle er die Empfehlung abgeben,
dass die GPK und die Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten und nicht Gegensätze
suchen sollten. Ziel müsse es sein, sicherzustellen, dass die Gerichte ordnungsgemäss
funktionierten. Dass dies der Fall sei, könne er garantieren. Carlo Sommaruga insistierte
in der Folge, dass die Veröffentlichung des Berichts im Internet mit Namensnennung
nicht abgesprochen gewesen sei. 
Ebenfalls bezugnehmend auf ein aktuelles Ereignis stellte in der Folge Beat Rieder (cvp,
VS) «unverblümt eine direkte Frage an den Herrn Bundesgerichtspräsidenten», nämlich
wie er zu Gesuchen auf Verschiebung der Bundesrichterwahlen stehe. In der Tat
standen am folgenden Tag die Gesamterneuerungswahlen des Bundesgerichtes an, bei
denen aufgrund der Forderung der SVP, einen Bundesrichter nicht zu bestätigen, ein
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Verschiebungsgesuch der SP diskutiert werden sollte. Meyer argumentierte, dass er sich
als Bundesrichter nicht in parlamentarische Geschäfte einmischen wolle. Dies sei
gelebte Gewaltenteilung. Seine persönliche Meinung, nachdem er zwölfmal gewählt und
wiedergewählt worden sei, sei aber, dass man mit einer Verschiebung keine Probleme
lösen würde.
Auch der Ständerat nahm den Bundesbeschluss schliesslich ohne Diskussion an. 4

1) AB NR, 2017, S. 1682; Kommissionsbericht SPK-NR vom 18.8.17
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